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Rechtsgrundlagen 

Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI. 1 S. 2414), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20.11.2014 (BGBI. 1 S. 17 48), 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 23.01. 1990 (BGBI. 1 S. 133), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBI. 1 S. 1548), 
Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) i.d.F. vom 18.12.1990 (BGBI. 1 1991 S. 58), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBI. 1 S. 1509). 
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Kataste ramtliche Darstellungen 

Flurgrenze 

Flurnummer 

Pol ygonpunkt 

Flurstück snu mme r 

vorhandene Grundstücks - und Wegeparzellen mit Grenzsteinen 

Planzeichen 

Art der baulichen Nutzung 1§ 9 Abs . 1 Nr. 1 BauGBI 

Mischgebiet gemäß § 6 BauNVO 

Man der baulichen Nutzung 1§ 9 Abs . 1 Nr. 1 BauGBI 

Geschossflächenzahl IGFZl 

Grundflächenzahl IGRZl 

Zahl der zulässigen Vollgeschosse als Höchstgrenze IZl 

Bauweise, Baugrenzen, Baulinien 1§ 9 Abs . 1 Nr. 2 BauGBI 

offene Bauweise 

Baugrenze 

überbaubare Grundstücksfläche im Baugebiet gemän § 23 Abs . 1 und 3 BauNVO ' 

nicht überbaubare Grundstücksfläche im Baugebiet gemän § 23 Abs . 5 BauNVO 
sind hier Stellplätze zulässig 

Flächen für den Gemeinbedarf 1§ 9 Abs . 1 Nr. 5 BauGBI 

Zweckbestimmung: Feuerwehr 

Verkehrsflächen 1§ 9 Abs . 1 Nr. 11 BauGBI 

St rane nv erk ehrsf l ä c he 

Straße nbe grenz ungsl inie 

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung: 

Zufahrt I Abfahrt Feuerwehreinsatzfahrzeuge 

landwirtschaftlicher Weg 

Ein- bzw. Ausfahrten und Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen 

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt 

Sonstige Planzeichen 

Grenze des räumlichen Ge ltungsbere iche s des Bebauungsplanes 

Abgrenzung unterschiedl ic her Nutzung 

Mit Geh- , Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen 
zugunsten Fist. 75/34 

Sonstige Darstellungen 

Vermanung lverbindlichl 

Bauverbotszone gemän § 23 Abs 1 HStrG 

Sichtfe l d für die Anfahrs icht 

Ort sd u rc hf a hrt s grenze 

Sc hl e ppk u rv e 

Nachric htliche Übernahme 1§ 9 Abs . 6 BauGBI 

Telekommunikationsl inien der Deutschen Telekom AG (ni(ht eingemessenl 

2 Textliche Festsetzungen (BauGB I BauNVOI 

2.0 

2. 1 

3 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

Für den räumlichen Geltungsbereich gilt: 
Die zeichnerischen Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 7 werden durch 
die 3. Anderung im Bereich "Simmerweg" aufgehoben. 
Die textlichen und gestalterischen Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 
7 bleiben durch die 3. Andenung im Bereich "Simmerweg" unberührt und sind weiterhin gül­
tig. 

Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft gemäß§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB: 

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden , Natur und Landschaft 
gemäß§ 9 Abs . 1 Nr. 20 BauGB: 
Gehwege, Garagenzufahrten und Hofflächen i.S. von untergeordneten Nebenanlagen sind 
mit Rasenkammersteinen, Schotterrasen oder wasserdurchlässiges Pflaster mit einem Min­
destfugenanteil von 10 % zu befestigen. 
Ausnahme: Im Bereich der Hofflächen und Zufahrten der Feuerwehr ist eine Vollversiege­
lung zulässig. 

Nachrichtliche Übernahmen gemäß § 9 Abs. 6 BauGB und Hinweise 

Gemäß§ 20 HDSchG: 
Funde oder Entdeckungen von Bodendenkmälern sind unverzüglich der Denkmalfachbehör­
de, der Stadtverwaltung oder der unteren Denkmalschutzbehörde beim Kreisausschuss 
anzuzeigen. Auf die weiteren Bestimmungen des§ 20 HDSchG wird verwiesen. 

Gemäß § 55 WHG: 
Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisati­
on ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem 
weder wasserrechHiche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirt­
schaftliche Belange entgegenstehen. 

Das Plangebiet liegt in der Zone lllB des Trinkwasserschutzgebietes der Gemeinde Ebs­
dorfergrund. Die zugehörigen Schutzgebietsbestimmungen sind zu beachten . 

Regierungspräsidium Gießen, Bergaufsicht: 
Der Geltungsbereich liegt im Gebiet von 2 erloschenen Bergwerksfeldern, in denen das Vor­
kommen von Erz nachgewiesen wurde. Die Fundstellen liegen nach den hier vorhandenen 
Unterlagen außerhalb des Planungsbereiches. 

Verfahrensvermerke im Verfahren nach§ 13a BauGB: 

Der Aufstellungsbeschluss gern. § 2 Abs. 1 BauGB wurde durch die Gemeindevertretung 

gefasst am 29.09.2014 

Der Aufstellungsbeschluss gern. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB wurde ortsüblich bekanntge-

macht am 30.04.2015 

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gern. § 3 Abs. 2 BauGB wurde ortsüblich bekanntgemacht 

am 

Die Öffentlichkeitsbeteil igung gern. § 3 Abs . 2 BauGB erfolgte in der Zeit vom 

bis einschließlich 

Der Satzungsbeschluss gern.§ 10 Abs. 1 BauGB erfolgte durch die Gemeindevertretung 

30.04.2015 

08.05.2015 

09.06.2015 

am ~..Q._':1_ 2o,.(S' 

Die Bekanntmachungen erfolgten in den Ebsdorfergrund Nachrichten. 

Ausfertigungsvennerk: 

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit den hierzu ergangenen 

Beschlüssen der Gemeindevertretung übereinstimmt und dass die für die Rechtswirk­

it maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten worden sind. 

Rechtskraftvelil1lerk: 

Der Bebauungs,„"'-'r- durch ortsübliche Bekanntmachung gern. § 10 Abs. 3 BauGB in 

getreten am: /11_ . ot-. o(Q(S-

Ebs orfergnund , dery{'f Jli. 2.oJ) 
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Bebauungsplan Nr. 1 

3. Änderung im Berei(h "Simmerweg" 
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